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11.Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan mit der 
Begründung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am  .....................   ortsüblich bekannt 
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 
2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (vergl. § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden. 
Die Satzung ist mit Veröffentlichung  im Amtsblatt der Gemeinde  ........... am  ...............................  
in Kraft getreten.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

10.Die Satzung über den Bebauungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung und dem 
Text wird hiermit ausgefertigt.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

9.Die Genehmigung des Bebauungsplanes, 
bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 
............... wurde mit Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde vom ............................ 
AZ: ....................................................... erteilt.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

8. Der Bebauungsplan, bestehend aus der 
Planzeichnung und den Textfestsetzungen, 
wurde nach § 10 BauGB
in der Sitzung des Gemeinderates vom  
................. mit Beschl-Nr. ................  als Satzung 
in der Fassung vom  .....................  beschlossen. 
Die Begründung Bebauungsplanes wurde gebilligt.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

7. Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen
der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster
überein (Stand ....................)
Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung
im Plan wird nicht garantiert.

Eilenburg, ...........................................

Vermessungsamt des
Landratsamt Nordsachsen

6. Der Gemeinderat hat die fristgerechten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange am  ......................  
geprüft. Das Ergebnis der Abwägung ist mit 
Schreiben vom  ..................    mitgeteilt worden.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

5. Die berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (TÖB) sind 
nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
........................   aufgefordert worden, 
Stellungnahmen abzugeben. 

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes bestehend aus:
     -  Planzeichnung, M 1 : 500  vom  ..................
     - Textliche Festsetzungen und Begründung 
konnte in der Zeit von   ................  bis   .........................   nach § 3 Abs. 2 BauGB über das Internetportal 
der Gemeinde Elsnig unter https://www.elsnig.com und im Landesportal 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite eingesehen werden.
Zusätzlich konnten die Unterlagen in der Stadtverwaltung Dommitzsch- Bauamt-, August-Bebel- Straße 18 
in 04880 Dommitzsch zu  jedermann Einsicht während nachfolgenden Zeiten öffentlich eingesehen werden:
Montag von            09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag von          09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch     geschlossen
Donnerstag von      09.00 Uhr -  12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag von             09.00 Uhr - 12.00 Uhr.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am ............... 
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

3. Der Gemeinderat hat am  ....................
mit Beschluss-Nr. ...............  den Entwurf 
Bebauungsplanes mit Begründung und Umwelt-
berichtund zur Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung gemäß § 4a BauGB bestimmt.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

2. Die frühzeitige Beteiligung der von der 
Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 
21.04.2023 durchgeführt worden.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
26.04.2022     Beschl.-Nr. ............ nach § 2 
Abs. 1  BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Beschluss wurde über das Internetportal 
der Gemeinde Elsnig am  .................... und
am ................  ortsüblich bekannt gemacht.

Elsnig, ...............................................

Der Bürgermeister

gesetzlich geschütztes Biotop 

"Streuobstwiese"

Der eingetragene Leitungsbestand ist von den zur Verfügung gestellten
Unterlagen der Versorgungsunternehmen übernommen worden.
Die dargestellten Leitungsverläufe erheben aufgrund der Qualität und des
Umfanges der Zuarbeit keine Gewähr auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit. 

gesetzlich geschütztes Biotop 

"Streuobstwiese Neiden"
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Zeichenerklärung

1. Planungsrechtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 
      § 1 - 11 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl, hier: 0,4

Zahl der Vollgeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO) 
hier:  max. 2 Vollgeschosse

maximale Firsthöhe über DHHN 2016

Füllschema der Nutzungsschablone:

   Art der                             Zahl der Vollgeschosse
   baul. Nutzung                  

   Grundflächenzahl                    Bauweise

                  maximale Firsthöhe

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23  Abs. 3 BauNVO)

1.4 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1  Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie

1.5 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Zweckbestimmung: Regenwasserversickerung

1.6  Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20,  25 a und b BauGB)

Grünfläche (§ 9  Abs.1 Nr. 15 BauGB)

private Grünfläche 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9  Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Anpflanzung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

1.7 Flächen für den Hochwasserschutz (§ 5 Abs. 4a BauGB)

Überschwemmungsgebiete

1.8 Grenzen von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechtes (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Grenze Landschaftsschutzgebiet

Grenze Vogelschutzgebiet

1.9  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. Bestand/Kataster/Sonstiges

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäudebestand (Wohn-/Wirtschaftsgebäude)

vorh. Geländehöhen über DHHN 2016

Zaun

Elektroleitungen

Schmutzwasserleitung mit Kontrollschächten und Fließrichtung

Abwasserdruckleitung 
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Baumbestand (Laub-/Nadelbäume)
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Wasserschutzgebiet

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember.1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 01. März 2024 (SächsGVBl. S. 169)  geändert worden ist

PLANGRUNDLAGE
Der Bebauungsplan wurde auf dem Lagenplan der Gemeinde Elnig, OT Neiden - Weinberg vom Vermessungsbüro Schuster, Torgau vom 21.11.2022 erstellt. 
Lagebezugssystem ETRS89 UTM33; Höhenbezugssystem DHHN2016

3. HINWEISE
3.1 Trinkwasserschutz
Das Plangebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet Mockritz-Elsnig, Zone III A. Bei der Planung und Ausführung der Bauvorhaben sind die Schutzgebietsvorschriften zu beachten.

3.2 Lärmschutz
Bei der Aufstellung von Klimageräten und Luftwärmepumpen sollen die Hinweise der Anlage zum "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" 
beachtet werden. Weitere Erläuterungen und Hinweise können der Begründung entnommen werden.

3.3 Feuerungsanlagen
Bei der Errichtung/ dem Betrieb von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen ist die 1. BImSchV zu beachten. 

3.4 Photovoltaik-/ Solaranlagen
Um Blendungen durch Photovoltaik- Solarmodule zu reduzieren, sind Minderungsmaßnahmen zu ergreifen. 

3.5 Bodenschutz/Altlasten
Ergeben sich im Zuge der weiteren Planung, Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder/und Altlasten i.S. des § 9 Abs. 1 i.V.m. 
§ 2 Abs. 3 bis 5 BBodSchG (z.B. altlastenrelevante Sachverhalte wie organoleptische Auffälligkeiten; Abfall) besteht für den Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt nach § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG vom 22. Februar 2019 die Pflicht, diese unverzüglich der nach § 19 Abs. 1 SächsKrWBodSchG zuständigen Behörde (hier: LRA 
Nordsachsen, Umweltamt) mitzuteilen.
Im Hinblick auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden, sowie zur Minimierung baubetrieblicher Bodenbelastungen, sind die auf der Grundlage des § 1a BauGB, 
§ 1 BBodSchG, § 202 BauGB und die in der Begründung gegebenen Hinweise zu beachten.

3.6 Kampfmittel
Für die Flächen ist beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen eine Belastung mit Kampfmitteln bekannt. 
Im Übersichtsplan (Auszug aus dem Geoportal, Landkreis Nordsachsen vom 30.03.2023, siehe Anlage zur Begründung) sind "militärische Objekte" ersichtlich. Zur Vorsorge wird 
den Antragstellern empfohlen, eine Suche nach Kampfmitteln zur Gefahrenabwehr durch eine Fachfirma zu beauftragen.

3.7 Natur und Landschaft, Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
V1: Bauzeitenregelung
Die Baufeldfreimachung bzw. der Beginn der vorbereitenden Arbeiten (z.B. Rodung von Gehölzen, Abschieben des Oberbodens, Herstellung der Fundamente, Schaffung der 
Zuwegungen etc.) soll nur außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober des Jahres bis zum 01. März des Folgejahres sowie bei trockenen Witterungsverhältnissen 
erfolgen. Sofern der Baubeginn im o. g. Zeitfenster liegt, kann eine Bautätigkeit ohne Unterbrechungen in die Brutzeit hinein fortgesetzt werden.
Ein vorzeitiger Baubeginn ist nur möglich, wenn durch eine sachverständige Person nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch die Errichtung der 
Anlagen keine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt.

V2: Gehölzschutz und -erhalt
Auf den Grundstücken verbleibende Gehölze sind bei der Baudurchführung sowie bei der Verwendung von Baumaschinen in der Nähe der Gehölze vor schädigenden Einflüssen zu 
bewahren und Schutzmaßnahmen gem. DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" anzuwenden.

V3: Bodenschutz beim Bau
Beeinträchtigungen des Bodens aus Baustelleneinrichtungen sollen über die Sicherung und fachgerechte Lagerung von Oberboden, die Trennung von Ober- und Unterboden, die 
Sicherung der Umgebung vor Befahren und Ablagerung, die sorgfältige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen usw. vermieden werden. Bei den Bautätigkeiten 
sind die DIN 18915 - Bodenarbeiten, DIN 18300 - Erdarbeiten sowie DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben anzuwenden.

V4: Begrenzung der Bodenversiegelung
Die Bodenversiegelung soll auf das für die geplante Nutzung erforderliche Maß begrenzt werden. Vollständig befestigte Wege und Flächen werden nur dort errichtet, wo dies erforderlich 
ist.

V5: Rekultivierung und gärtnerische Gestaltung von Flächen
Baustellenflächen, die nachfolgend keiner direkten Überbauung und Nutzung unterliegen, werden rekultiviert und der Gartennutzung zugeführt. Bodenverdichtungen werden aufgehoben 
und ein Saatplanum geschaffen. Die Flächen sind vollständig und dauerhaft zu begrünen und mit einheimischen Baum- und Straucharten gärtnerisch zu gestalten.

3.8 Natürliche Radioaktivität
Das Plangebiet liegt außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes, in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen auch keine Anhaltspunkte über radiologisch 
relevante Hinterlassenschaften vor. Es wird empfohlen, die fachlichen Hinweise zum Radonschutz zu beachten (siehe auch Begründung). Bei Fragen kann die Radonberatungsstelle 
des Freistaates Sachsen kontaktiert werden. (Telefon: 0371/ 46124-221, Telefax: 0371/ 46124-299, E-Mail: radonberatung@smekul.sachsen.de)

3.9 Einsichtmöglichkeiten in Rechtsquellen
Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften können in der Gemeindeverwaltung Elsnig, Bahnhofsstraße 6 in 04880 Elsnig während der Dienstzeiten eingesehen werden.

TEXTFESTSETZUNGEN
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
1.1.1 Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)
Die allgemeine Zulässigkeit richtet sich nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO.
Zulässig sind damit Wohngebäude, die der Versorgung dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

Unzulässig sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO die zulässigen Nutzungen nach  § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO: 
-     Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind nach § 1 Abs. 6 BauNVO alle Ausnahmen nach  § 4 Abs. 3 BauNVO
- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungswesens 
- Nr. 2 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
- Nr. 3 Anlagen für Verwaltungen
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe  und
- Nr. 5 Tankstellen.

1.1.2  Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestimmt durch:
- die Grundflächenzahl GRZ, hier 0,4
- Zahl der Vollgeschosse, hier II
- maximale Firsthöhe bezogen auf das dargestellte Höhensystem DHHN 2016. 
Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche entsprechend § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,6  überschritten werden.
Die Zahl der Vollgeschosse wird dabei als Höchstgrenze festgesetzt. 

Zum Schutz des Grundwassers ist die Errichtung von Kellereschossen ausgeschlossen.

1.2 Festsetzungen zur Mindestgröße der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Grundstücksgrößen müssen mindestens 850 m² betragen.

1.3  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die in der Planzeichnung eingetragenen Baugrenzen nach § 23 BauNVO bestimmt. Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO kann 
ausnahmsweise ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen bis max. 1m zugelassen werden.

1.4    Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Pro Wohneinheit sind mind. 2 Stellplätze zu schaffen. Für Einliegerwohnungen kleiner 40 m² ist abweichend lediglich 1 Stellplatz zu schaffen.

1.5     Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Das unbelastete Niederschlagswasser muss auf den jeweiligen Baugrundstücken flächenhaft versickert/verdunstet (siehe Geotechnischen Bericht) oder entsprechend wiederverwendet 
(Bewässerung, Dachbegrünung, Anlage Feuchtbiotope o.Ä.) werden. Notwendige Flächen oder Anlagen dazu sind im gesamten Geltungsbereich zulässig. Eine Einleitung in den Kanal 
ist nicht möglich. 

1.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
1.6.1 Maßnahme A1: Entwicklung einer extensiv genutzten Frischwiese
Geltungsbereich 1: Entwicklung von 0,266 ha extensives Grünland auf dem Flurstück 46/52, Flur 3, Gemarkung Neiden.
Pflege des Grünlandes ein- bis zweischürige Mahd (magere Wiesen 1x, Fettwiesen bis zu 3x). Erster Schnitt nicht vor dem 15. Juli mit Abfuhr des Mahdgutes. Bei nur einer 
jährlichen Mahd sollte diese nach der Samenreife im September durchgeführt werden. Schnitthöhe > 6 cm. Alternativ Beweidung mit einem Viehbesatz von max. 1,4 GV/ha. 
Auf Pflanzenschutz- und Düngemittel ist zu verzichten. Das Extensivgrünland ist dauerhaft zu erhalten. Fertigstellung - ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes.

1.6.2 Vermeidungsmaßnahme
Um die Auswirkungen von Erdarbeiten und der Versiegelung auf das Schutzgut Boden zu mindern ist der Oberboden auf den in Anspruch genommenen Flächen nach DIN 18 300 in einer 
Stärke von 30 cm (Ap-Horizont) abzutragen, zu sichern und bei Bedarf wieder aufzutragen.
Die Beläge von Stellplätzen und deren Zufahrten sollen, soweit das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen ausgeschlossen werden kann, aus versickerungsfähigem Material 
gestaltet werden.

1.6.3 Installation Nistkästen / Nisthilfen
Es sind je Grundstück 2 Nistkästen / Nisthilfen für Höhlenbrüter zu installieren.

1.7 Bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
Zur Vermeidung der Verletzung grundwasserschützender Deckschichten werden keine Geothermieanlagen (Erdwärmesondenanlagen, Wasser-Wärmepumpenanlagen) im Plangebiet 
zugelassen. Luftwärmepumpenanlagen und oberflächennahe Erdwärmekollektoranlagen sind zulässig.
Anlagen für Sonnenenergie sind auf allen Dachflächen und Anlagen für berflächennahe Geothermie sind im Allgemeinen Wohngebiet überall zulässig.

1.8 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Maßnahme E1: Pflanzung von Obst- und Laubgehölzen
Geltungsbereich 2: Anpflanzung von einheimischen Obst- und Laubgehölzen auf den Flurstücken 27, Flur 5, und 37/3, Flur 7, Gemarkung Mockritz.
Es sind rd. 76 Gehölze in die bestehenden Lücken zwischen bereits vorhandenen Gehölzen zu pflanzen. Zueinander sollen die Bäume einen Abstand von 8-10 m halten. Pflanzung im 
Spätherbst/Winterhalbjahr, Frostperioden meiden. Der Baum soll in einer ausreichend dimensionierten Pflanzgrube gepflanzt werden, die bei Ballenware mind. 30 cm breiter und 20 cm 
tiefer ist als der Ballen. Bei Wurzelware soll die Grube mind. dem Wurzelumfang entsprechen. Pflanzschnitt (Krone und Wurzel) bei Pflanzung. Anbinden an einen oder zwei Pfähle zur 
Stabilisierung des Baumes beim Anwachsen. In den ersten drei Jahren nach der Pflanzung in Trockenperioden regelmäßig wässern. In den ersten fünf Jahren jährlicher Erziehungsschnitt. 
In darauffolgenden Jahren jährliche Pflegeschnitte. Wenigstens alle 2 bis 5 Jahre ein Baumschnitt. Bei Abgang von Gehölzen ist gleichartiger Ersatz zu leisten. Im Kronentraufbereich 
keine Befestigungen oder Versiegelungen sowie Bodenauf- und -abträge. Auf Pflanzenschutz- und Düngemittel ist zu verzichten. 

Pflanzenarten und -qualitäten:
Bäume als leichte Heister, mind. 1 x verpflanzt, Höhe 100 - 150 cm:
Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), regionaltypische Apfel-, Birnen- oder Süßkirschensorten
Die Maßnahme ist dauerhaft zu sichern. Fertigstellung - ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 

Schotter- und Kiesflächen zur Gartengestaltung sind nicht zulässig.

2.     NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 Abs. 6 BauGB)

2.1 Archäologischer Denkmalschutz
Das Vorhaben liegt in einem archäologischen Relevanzbereich (vorgeschichtliche Grabhügelreste [81680-04; 81680- 05 ]),welcher nach § 2 SächsDSchG Gegenstand des 
Denkmalschutzes sind. Bodeneingriffe bedürfen, gemäß § 14 Abs. 1 SächsDSchG, der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von 
Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende 
Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. 

2.2 Zu- und Abfahrten zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen § 3 Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung 
(1) Zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen müssen Zu- und Abfahrten von mindestens 3 m Länge vorhanden sein. Ausnahmen können gestattet werden, wenn wegen der 
Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche Bedenken nicht bestehen.
(2) Vor den die freie Zufahrt zur Garage zeitweilig hindernden Anlagen, wie Schranken oder Toren, kann ein Stauraum für wartende Kraftfahrzeuge gefordert werden, wenn dies wegen 
der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist.
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